
 

 

Antrag auf Befreiung von Studienbeiträgen 
nach § 3 Abs. 2 der Ordnung zur Erhebung von Studienbeiträgen  
der Katholischen Hochschule Freiburg 

 
 
 
 

 

Beratung & Information: 

Thomas Burkert 
Telefon: 0761 200-1583 
hochschulfonds@kh-freiburg.de 
 
 

 
 
 
Antrag auf Befreiung von Studienbeiträgen für das   Semester: .........…............................….… 

 

 
Name:  .................................................................  Vorname: .................................................... 

Straße:  ................................................................  PLZ/Ort: ...................................................... 

E-Mail:  .................................................................  Matrikelnummer: ....................................... 

 Ich habe zwei Geschwister, die gleichzeitig mit mir kostenpflichtig an einer Hochschule 
studieren oder je mindestens sechs Semester lang kostenpflichtig studiert haben.  

Nachweis: ✓ Kopie der Geburtsurkunden    ✓ Kostennachweis 

 Ich erziehe ein Kind gemäß § 32 Abs. 1 des Einkommenssteuergesetzes (EStG), für das zu 
Beginn des jeweiligen Semesters Kindergeld gemäß § 62 EStG bezogen wird. 

Nachweis: ✓ Kopie der Geburtsurkunde des Kindes (bei Erstantrag) 

 ✓ Kindergeldbezug (Kontoauszug/Umsatzanzeige)  

 Ich bin im Sinne des § 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch behindert oder leide unter 
einer chronischen Erkrankung mit studienerschwerenden Auswirkungen. 

Nachweis: ✓ Behindertenausweis bei einem Grad der Behinderung von wenigstens 50% 

 ✓ Fachärztliche Bescheinigung bei chronischer Erkrankung (siehe Seite 2) 

 Ich befinde mich während des betreffenden Semesters im Mutterschutz nach dem MuSchG. 

Nachweis: ✓ Bescheinigung über die festgestellte Schwangerschaft 

 Ich pflege Angehörige gemäß § 19 SGB XI. 

Nachweis: ✓ Nachweis über die Pflegetätigkeit von wenigstens 10 Stunden wöchentlich 

 

Dem Antrag habe ich aktuelle Nachweise beigefügt. Ich verpflichte mich unverzüglich Änderungen zu 
Tatsachen bekannt zu geben, wenn diese nach dem Zeitpunkt der Antragstellung eintreten. Komme 
ich dieser Pflicht nicht nach, ist die KH Freiburg berechtigt rückwirkend Studienbeiträge zu erheben. 
 

 
Datum: ……………………………       Unterschrift: ………..………………..………………..……. 
 

Der Antrag auf Befreiung ist bei Erstimmatrikulation so bald als möglich, für die Rückmeldung jeweils 
bis zum 15.07. bzw. 15.01. für das folgende Semester zu stellen.  

 (Stand: 11/2019) 

 
AN: 
Katholische Hochschule Freiburg 
Senatskommission Hochschulfonds 
Karlstraße 63 
79104 Freiburg 
 

mailto:hochschulfonds@kh-freiburg.de
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Infoblatt zum Antrag auf Befreiung von Studienbeiträgen aufgrund 
einer chronischen Erkrankung mit studienerschwerenden 
Auswirkungen an der Katholischen Hochschule Freiburg 
 

 
Zusätzlich zum formalen Antrag sind einzureichen:  
 
Eine Bescheinigung eines spezifischen Facharztes bzw. Fachpsychotherapeuten 
mit folgenden Inhalten:  
 
- Benennung der Erkrankung (verschlüsselt nach ICD 10) und  
 
- Bestätigung, dass  
 

1. während des vergangenen Jahres mindestens einmal im Quartal ärztliche/ 
psychotherapeutische Behandlung wegen der gleichen chronischen 
Erkrankung in Anspruch genommen werden musste und  

 
2. ohne kontinuierliche weitere medizinische und/oder medikamentöse und/oder 

psychotherapeutische Weiterversorgung eine lebensbedrohliche 
Verschlimmerung, eine Verminderung der Lebenserwartung oder eine 
dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität durch die genannte Krankheit 
zu erwarten ist.  

 
Dieser 2. Punkt entfällt, wenn  
 
eine Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) von mindestens 60 % vorliegt und  
nachgewiesen wird  
 
oder  
 
Pflegebedürftigkeit vorliegt und nachgewiesen wird. 

 


